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geschädigten Kind sowie für Werktätige, die besonders 
schwere Arbeit leisten oder unter bestimmten gesundheitsge
fährdenden Bedingungen arbeiten, gilt entsprechend den 
Rechtsvorschriften eine kürzere Arbeitszeit als für die übrigen 
Werktätigen. Für die durch Verkürzung entfallende Arbeits
zeit erhält der Werktätige den Durchschnittslohn.

(4) Mit Alters- und Invalidenrentnern ist auf deren Wunsch 
Teilbeschäftigung zu vereinbaren. Frauen, die auf Grund be
sonderer familiärer Verpflichtungen vorübergehend verhin
dert sind, ganztägig zu arbeiten, ist entsprechend den betrieb
lichen Bedingungen für die erforderliche Zeit die Möglichkeit 
zu geben, ihr Recht auf Arbeit durch Teilbeschäftigung wahr
zunehmen.

5-Tage-Arbeitswoche

§161

(1) Für die Werktätigen gilt die 5-Tage-Arbeitswoche.

(2) Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf die Arbeitstage Mon
tag bis Freitag zu verteilen, soweit nachfolgend nichts ande
res bestimmt wird.

§162

(1) Für Werktätige, die im Dreischichtsystem oder in einem 
durchgehenden Schichtsystem arbeiten, ist auf der Grundlage 
der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit eine solche 
Arbeitszeitregelung festzulegen, die diesen Werktätigen im 
Prinzip die gleiche zusammenhängende arbeitsfreie Zeit wie 
den anderen Werktätigen sichert.

(2) Werktätigen der Bereiche, die für die Versorgung und 
Betreuung der Bevölkerung verantwortlich sind, deren wö
chentliche Arbeitszeit nicht auf die Arbeitstage Montag bis 
Freitag verteilt werden und denen der arbeitsfreie Sonnabend 
nicht gewährt werden kann, ist der arbeitsfreie Tag an einem 
anderen Werktag der Woche zu gewähren, der nicht mit dem 
Sonntag Zusammenhängen muß. Die erforderlichen Arbeits
zeitregelungen sind in den Rahmenkollektiwerträgen zu ver
einbaren.

(3) In Zweigen bzw. Bereichen der Volkswirtschaft, in de
nen auf Grund der Vegetation und anderer Besonderheiten 
der Arbeit (z. B. in der Landwirtschaft, Schiffahrt, Hochsee
fischerei) den Werktätigen nicht in jeder Woche ein arbeits
freier Werktag gewährt werden kann, ist die Arbeitszeit so 
festzulegen, daß ihnen im Jahresdurchschnitt die gleiche 
arbeitsfreie Zeit gewährt wird wie anderen Werktätigen. Die 
erforderlichen Arbeitszeitregelungen sind in den Rahmenkol
lektivverträgen zu vereinbaren.

(4) Für Werktätige, deren wöchentliche Arbeitszeit nicht re
gelmäßig auf die Arbeitstage Montag bis Freitag verteilt wer
den kann, ist die jährliche Mindestzahl der arbeitsfreien Tage, 
die zusammenhängend mit einem Sonntag zu gewähren sind, 
in den Rahmenkollektivverträgen zu vereinbaren.

(5) Für die Lehrer der allgemeinbildenden und berufsbil
denden Schulen, die Lehrer in den Einrichtungen der Aus- 
und Weiterbildung der Werktätigen sowie die Lehrkräfte der 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen gilt die 6-Tage-Unter- 
richtswoche.

Verteilung der Arbeitszeit

§ 163 ,

(1) Die wöchentliche Arbeitszeit ist gleichmäßig auf die 
Arbeitstage zu verteilen.

(2) Eine unterschiedliche Dauer der täglichen Arbeitszeit 
darf nur festgelegt werden, wenn es das Schichtsystem, die

Versorgung und Betreuung der Bevölkerung, die Verkehrs
bedingungen oder die Vegetation und andere Besonderheiten 
der Arbeit erfordern. Die tägliche Arbeitszeit darf 10 Stunden 
nicht überschreiten. In begründeten Fällen können in den 
Rahmenkollektivverträgen andere Höchstgrenzen vereinbart 
werden.

§164

Für Werktätige kann eine unterschiedliche Dauer der wö
chentlichen Arbeitszeit festgelegt werden, wenn es das 
Schichtsystem, die Versorgung und Betreuung der Bevölke
rung, die Verkehrsbedingungen oder die Vegetation und an
dere Besonderheiten der Arbeit erfordern. Die Arbeitszeit 
der einzelnen Woche darf 56 Stunden nicht überschreiten. Die 
Arbeitszeit muß sich innerhalb von 6 Wochen ausgleichen. In 
begründeten Fällen können in den Rahmenkollektivverträgen 
andere Höchstgrenzen vereinbart werden.

§165
Arbeitspausen

(1) Die tägliche Arbeitszeit ist zur Erholung der Werktätigen 
durch ausreichende Pausen zu unterbrechen. Die Dauer und 
die Anzahl sind nach der Art und den Bedingungen der Ar
beit festzulegen. Der Werktätige darf nicht länger als 4f/2 Stun
den hintereinander ohne Pause arbeiten.

(2) Die Mindestdauer einer Pause beträgt 15 Minuten. Die 
Pause zur Einnahme der Hauptmahlzeit muß mindestens 
30 Minuten betragen.

(3) Ist die Einhaltung der im Abs. 1 genannten Pausen 
infolge der ununterbrochenen Produktion oder der Arbeit im 
Dreischichtsystem nicht möglich, sind dem Werktätigen wäh
rend der täglichen Arbeitszeit Kurzpausen zu gewähren. Die 
Kurzpausen müssen für vollbeschäftigte Werktätige zusam
men mindestens 20 Minuten betragen. Sie gelten als Arbeits
zeit. Für diese Zeit erhält der Werktätige den Durchschnitts
lohn.

§166 

Arbeitsfreie Zeit

(1) Die arbeitsfreie Zeit zwischen 2 Arbeitswochen hat in 
der Regel mindestens 48 Stunden zu umfassen.

(2) Die arbeitsfreie Zeit eines Werktätigen zwischen 2 Ar
beitsschichten hat in der Regel mindestens 12 Stunden zu be
tragen.

(3) Für Jugendliche unter 18 Jahren muß die arbeitsfreie 
Zeit zwischen 2 Arbeitsschichten mindestens 13 Stunden be
tragen.

§167
Arbeitszeitplan

(1) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der 
Pausen der Werktätigen sind im Betrieb so festzulegen, daß 
die Planaufgaben erfüllt, die Produktionsmittel, insbesondere 
die moderne Technik, voll genutzt, die Forderungen des Ge- 
sundheits- und Arbeitsschutzes verwirklicht und günstige Be
dingungen für die Teilnahme am Berufsverkehr, für die 
Unterbringung der Kinder entsprechend den Öffnungszeiten 
der Vorschuleinrichtungen, die Erholung, die Weiterbildung 
und die kulturelle und sportliche Betätigung der Werktätigen 
geschaffen werden. Der Betrieb hat die vorgesehenen Regelun
gen mit den zuständigen örtlichen Räten und Verkehrsbetrie
ben abzustimmen.

(2) Die betriebliche Regelung der Arbeitszeit ist in Ar
beitszeitplänen zwischen dem Betriebsleiter und der zustän
digen betrieblichen Gewerkschaftsleitung zu vereinbaren. Der 
Betrieb ist verpflichtet, die Arbeitszeitpläne den Werktätigen 
mindestens eine Woche vor dem Inkrafttreten bekanntzu
geben.


